Information für Klienten

Vor Beginn der Behandlung wurde ich auf folgende Punkte aufmerksam gemacht:

Die Tätigkeit durch Frau Corinna Fromme ist eine Form der geistigen Genesungshilfe.

Es werden keine Diagnosen, Therapien oder Behandlungen im medizinischen Sinn durchgeführt.

Körperlich einwirkende Therapien wie z.B. Massagen werden nicht durchgeführt.

Eine mögliche körperliche Berührung dient lediglich dazu, die eigenen Selbstheilungskräfte zu stärken

und zu unterstützen.

Die Behandlungen können im gesetzlichen Sinn eine ärztliche Behandlung nicht ersetzen. 

Mir ist bekannt, dass Frau Fromme eine Zusammenarbeit mit Ärzten für sehr wichtig hält

und sie im Sinne der ganzheitlichen Genesungshilfe auch fördert und unterstützt und auf keinen Fall

verhindert oder unterbricht.

Die Verantwortung für die geistige Genesungshilfe und die damit verbundene Entscheidung liegt

ganz alleine bei mir.

Mir wurden keine Versprechungen gemacht, dass eine Heilung stattfindet, so dass in mir keine falschen Hoffnungen geweckt wurden. Ich wurde über umfassende Zusammenhänge informiert.

Es ist in meiner freien Verantwortung und Entscheidung, die geistige Genesungshilfe fortzusetzen bzw. abzubrechen, ebenso geschieht die Zustimmung bzw. Ablehnung zu den Behandlungsabläufen freiwillig

und ich werde ausführlich über die Behandlungsabläufe informiert.

Ich wurde darüber aufgeklärt, was mich bei den Behandlungen erwartet und speziell, wie sich das Honorar zusammensetzt und berechnet. 

Vorauszahlungen werden nicht geleistet.

Die Zahlung erfolgt nach jeder Behandlung in bar oder per Überweisung.

Die Zusammenarbeit mit Frau Fromme ist frei von jeder Zugehörigkeit zu einer Konfession, einer kirchlichen Organisation oder einer Sekte.

Diese Informationen stützen sich auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes

zugunsten der Heiler vom 02.03.2004 (AZ: 1 BvR 784/03).

Darin heißt es konkret:

„Wer die Selbstheilungskräfte des Klienten z.B. durch Handauflegen aktiviert und dabei keine Diagnose stellt, benötigt keine Heilpraktikererlaubnis.

Voraussetzung für eine solche geistige Tätigkeit ist aber:

Der Heiler muss den Klienten schriftlich darauf hinweisen.“

Ich habe diese Informationen zur Kenntnis genommen.

Ich bin mit den Vereinbarungen einverstanden.

Ich übernehme Verantwortung für alle Schritte, die meiner Bewusstwerdung und Ganzwerdung dienen.

.....................................                                                      ..........................................

Ort, Datum                                                                         Unterschrift des Klienten 

